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Tarifeinheit versus Tarifpluralität: Die unendliche Geschichte

Kommt die Tarifeinheit  
per Gesetz?

Der Grundsatz der Tarifeinheit starb 
mit einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) im Jahr 2010. Eine 
jahrzehntealte Praxis, die aber nicht 
gesetzlich normiert war, wurde von 
den Richtern in Erfurt gekippt. Schon 
bald darauf, im Jahr 2011, gab es 
 einen Vorschlag für eine gesetzliche 
Regelung der Tarifeinheit. 

Politik zunächst 
 unbeeindruckt
Bemerkenswert daran war unter an-
derem die Allianz, die ihn vorgelegt 
hat: der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) zusammen mit der Bun-
desvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA). Doch die 
Politik blieb von dem Schulter-
schluss von Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertretung unbeeindruckt. 
Erst im Tarifvertrag der Großen Ko-
alition tauchte das Thema wieder auf. 
Dort steht in einem Passus, man wol-
le die Gewerkschaftslandschaft in 
„geordnete Bahnen“ lenken mit ei-
nem neuen Gesetzentwurf, der dem 
„Grundsatz der Tarifeinheit nach dem 
betriebsbezogenen Mehrheitsprin-
zip“ folgt. Auslöser waren wohl die 
Streiks der Zugführer, Ärzte, Fluglot-
sen, Piloten und Flugbegleiter in den 
vergangenen Jahren, die zu nicht un-
erheblichen Beeinträchtigungen des 
Personen- und Frachtverkehrs ge-
führt haben. 

Koalitionsfreiheit auch für 
Spartengewerkschaften
Die Bevölkerung verfolgte den 
Schlagabtausch zwischen den klei-
nen Spartengewerkschaften wie 
Cockpit, Ufo, Marburger Bund und 
ihren großen, mächtigen Gegenspie-
lern mit großem Interesse – David 
 gegen Goliath. Im Bahnwesen ist die 

Special Tarifstreit

Darf in einem Unternehmen nur 
 eine Gewerkschaft Tarifverträge 
 aushandeln? Die Diskussionen, 
auch in juristischen Fachkreisen, 
über Pro und Kontra der gesetzlich 
 geplanten Tarifeinheit werden 
 immer kontroverser und kurioser, 
während im Bahnsektor die GDL 
nicht mehr diskutiert, sondern 
handelt: Seit Anfang Oktober gibt 
es wieder Streiks.
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Special Tarifstreit

Situation besonders verzwickt: Hier 
konkurrieren die Gewerkschaft der 
Lokführer (GDL) und die Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
um die mächtigere Stellung gegen-
über der Deutschen Bahn AG. Der-
zeit gilt – nach der neuen BAG-
Rechtsprechung – das Prinzip der 
Tarifpluralität, alle Spartengewerk-
schaften eines Betriebs dürfen mit 
demselben Arbeitgeber eigene Tarif-
verträge aushandeln. Mehr als die 
Hälfte der rund 75.000 Tarifverträge 
in Deutschland sind mittlerweile Fir-
mentarifverträge. 
Auch die Spartengewerkschaften ge-
nießen nach Artikel 9 Absatz 3 des 
Grundgesetzes Koalitionsfreiheit 
und haben damit ein Streikrecht. Für 
das Unternehmen ist dies misslich, 
denn die Zahl der Streiktage steigt 
mit der Zahl der Gewerkschaften un-
ter dem eigenen Dach. Aber: „Streiks 
sind eine ganz normale, selbstver-
ständliche Begleiterscheinung einer 
demokratischen Gesellschaft“, er-
klärt Professor Wolfgang Däubler 
von der Universität Bremen. „Deutsch-
land ist zudem eines der streikärms-
ten Länder überhaupt. Nur Österreich 
und die Schweiz übertreffen uns da 
noch.“

Defensive Tarifpolitik bei 
Einheitsgewerkschaften
Zur Gründung der vielen kleinen, 
meist berufsgruppenbezogenen Ge-
werkschaften kam es, weil sich die je-
weiligen Berufsgruppen in den gro-
ßen Einheitsgewerkschaften wie 
DAG, später Verdi, nicht ausreichend 
berücksichtigt fanden. Sie mussten 
zugunsten des großen Ganzen unlieb-
same Kompromisse eingehen und auf 
Privilegien verzichten, um Lohner-
höhungen für alle durchzusetzen.
 „Die Spartengewerkschaften waren 
dann jahrelang die Einzigen, die für 
ihre Forderungen gekämpft haben“, 
erklärt Däubler. „Die Tarifpolitik der 
Einheitsgewerkschaften war in den 
Jahren 2000 bis 2010 so defensiv, 
dass die vereinbarten Lohnsteigerun-
gen nicht mal die Inflation ausge -
glichen haben. Die Arbeitnehmer 
konnten 2010 von ihrem Nettolohn 

weniger kaufen als noch zehn Jahre 
zuvor. So zurückhaltend waren die 
Spartengewerkschaften eben nicht“.
 Hinzu kommt, dass ihre Mitglieder 
Schlüsselpositionen in unserer mobi-
len Gesellschaft einnehmen und ihre 
Streiks damit sehr öffentlichkeits-
wirksam stattfinden. Für die EVG gilt 
dies nur eingeschränkt – ein Arbeits-
kampf der Beschäftigten in der Bahn-
verwaltung steht immer im Schatten 
der wirkmächtigen Lokführer-Aktio-
nen.

Mehrheitsprinzip 
 angestrebt
Der vorliegende Referentenentwurf 
aus dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) soll nun 
das betriebsbezogene Mehrheitsprin-
zip einführen. „Die Regierung will 
die Macht der kleinen Gewerkschaf-
ten beschränken, indem sie gesetzlich 
vorschreibt, dass in der Regel nur die 
größte Gewerkschaft in einem Unter-
nehmen Tarife aushandeln und dafür 
auch zum Streik aufrufen darf“, sagt 
Tarifrechtsexperte Däubler. Konse-
quenz: Es kommt zu einem Wettbe-
werb der Firmengewerkschaften um 
die meisten Mitglieder im Betrieb.
Die Arbeitnehmervertreter könnten 
sich in ihren Forderungen gegenüber 
dem Arbeitgeber gegenseitig über-
bieten, um so mehr Beschäftigte für 
sich zu gewinnen. Aber je aggressiver 
die GDL in der derzeitigen Tarifaus-

einandersetzung agiert, umso lauter 
ruft die Deutsche Bahn nach dem Ge-
setz zur Tarifeinheit und setzt damit 
die Regierung unter Druck. 
„Die GDL hätte es aber unter dem 
neuen Gesetz besonders schwer, weil 
es für sie schwierig ist, in einem Be-
trieb zur Mehrheitsorganisation zu 
werden“, schätzt Däubler. „Auch ist 
völlig unklar, wie man feststellt, wel-
che Gewerkschaft die Mehrheit im 
Betrieb hat und wie man bei der Bahn 
überhaupt den gesetzlichen Betriebs-
begriff bestimmt.“ Verständlich da-
her, dass die GDL sich inzwischen 
auch für die Zugbegleiter interessiert, 
die EVG für die Lokführer.

Verfassungsrechtliche 
 Bedenken
Sollte das Mehrheitsprinzip kom-
men, müsste die Minderheitsgewerk-
schaft den von der Mehrheitsgewerk-
schaft ausgehandelten Einheitstarif 
akzeptieren und aufgrund einer Frie-
denspflicht bei Arbeitskämpfen Zu-
rückhaltung üben. Dies stößt auf ver-
fassungsrechtliche Bedenken, denn 
es beschränkt die in Artikel 9 Absatz 
3 des Grundgesetzes normierte Ko-
alitionsfreiheit, die „für jedermann 
und für alle Berufe“ gilt (siehe Kas-
ten). 
„Mehrere Gutachten von Hochschul-
lehrern – auch solche, die der Arbeit-
geberseite nahestehen – halten das 
geplante Gesetz für verfassungswid-

rig, wenngleich auch aus unter-
schiedlichen Gründen. Das Scheitern 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe ginge wohl sehr schnell“, 
sagt Arbeitsrechtler Däubler. Das 
 Ministerium hat dagegen angekün-
digt, das Konzept werde verfassungs-
fest sein.

Juristentag erstmals  
ohne Votum
Wie kontrovers die Diskussion ge-
führt wird, zeigte sich kürzlich auch 
in Hannover: Im Rahmen des Deut-
schen Juristentags versammelten sich 
wieder hochrangige Rechtswissen-
schaftler, Richter, Anwälte und Ver-
bandsjuristen, um über die Tarif -
pluralität zu diskutieren und nach 
zwei Tagen ein Thesenpapier zu ver-
abschieden, dem angesichts des ver-
sammelten juristischen Sachver-
stands gewöhnlich eine gewisse 

Deutungshoheit zukommt. Im Fach-
bereich Arbeitsrecht ist dies schon 
immer schwierig, denn es treffen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerlager 
aufeinander. Nach langen und hefti-
gen Diskussionen einigte man sich in 
diesem Jahr originellerweise darauf, 
gar nicht über die Abschlussthesen 
abzustimmen – jedem Lager schien 
die Gefahr zu groß, mit den eigenen 

Thesen zu unterliegen. 
So kam es zu einem Novum in der 
siebzigjährigen Geschichte des Juris-
tentags, von dem sicher auch das 
BMAS Notiz genommen hat. Nur 
welche Schlüsse man dort daraus 
zieht, ist ungewiss.

Von Anja Falkenstein, Rechtsanwäl-
tin und Fachjournalistin, Karlsruhe

Die GDL rief in der aktuellen Tarifauseinandersetzung wiederholt zum Streik auf. Um so 
lauter ruft die Deutsche Bahn nach dem Gesetz zur Tarifeinheit.
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Artikel 9 Grundgesetz –  
Vereinigungsfreiheit

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bil-
den.
…
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Be-
rufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behin-
dern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswid-
rig.


